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    Elsdorf, 9. März 2021 
 
 
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten  
An volljährige Schüler_innen 
 
 
 
Masernschutzgesetz 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schüler_innen! 
 
Am 01.03.2020 trat eine Änderung des bundesrechtlichen Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Kraft. Ziel 
des Masernschutzgesetzes ist der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor der Infektionskrankheit 
Masern. Die masernspezifischen Regelungen finden sich § 20 Abs.8 bis 14 IfSG.  
 
Damit gilt eine Nachweispflicht für alle Schüler_innen sowie Lehrkräfte und andere in Schule tätige 
Personen, die ab dem 01.01.1971 geboren sind (§ 20 Ab. 8 Satz 1 IfSG). 
 
Es können die in § 20 Abs. 9 Satz 1 IfSG aufgezählten Nachweise vorgelegt werden: 
 

 Impfausweis / Impfpass 

 Immunitätsnachweis (ärztliche Bescheinigung) 

 Kontraindikationsnachweis (ärztliche Bescheinigung) 

 Bestätigungsnachweis (Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder des Kindergartens oder der 
Grundschule, dass dort ein Impfausweis mit vollständiger Masernimpfung bereits vorgelegen 
hat. 

 
Wir bitten um Vorlage eines entsprechenden Nachweises! (Kopie ist auch möglich.) 
 

Abgabe bei den Teamlehrer_innen bis zum 26.03.2021. 
 
Die Daten werden hier in der Schule verarbeitet und entsprechend an das Ministerium weiter geleitet. 
Ihre Originale erhalten Ihre Kinder unmittelbar zurück. 
 
Wir danken für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit! 
 
 
 
Chr. Wingen-Pahr    Th. Kleppe 
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